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Für die Anforderung eines Betäubungsmittels ist ein Betäubungsmittelanforderungsschein (3-teiliges 
amtliches Formular, s.u.). zu verwenden. Teil I und Teil II müssen für die Bestellung im Original (!) bei der 
Apotheke eingereicht werden. Teil III verbleibt bei dem Verschreibenden. Die Abgabe von 
Betäubungsmitteln (BTM) darf nur nach Vorliegen des vollständig und richtig ausgefülltem BTM-
Anforderungsscheins in der KRH-Zentralapotheke erfolgen!  
Bestimmte Änderungen können nach Rücksprache zwischen Apotheker/Arzt auf Teil I+II vom Apotheker und 
auf Teil III vom Arzt vorgenommen und entsprechend abgezeichnet und dokumentiert werden. Jegliche 
Änderungen der Verordnung vor Einreichen des BTM-Anforderungsscheins müssen vom verschreibenden 
Arzt einzeln abgezeichnet werden. 
 
Die BTM-Anforderungsscheine können bei der Bundesopiumstelle vom ärztlichen Leitungspersonal 
(Chefarzt) angefordert werden. Sie können innerhalb der Einrichtung an Leiter von Teileinheiten 
weitergegeben werden. Die Weitergabe ist krankenhausintern zu dokumentieren. 
 
Hinweise zur Erstanforderung von BTM-Anforderungsscheinen finden Sie bei der Bundesopiumstelle unter 
www.bfarm.de. 
Die Nachbestellung der BTM-Anforderungsscheine erfolgt ebenfalls über den Chefarzt (CA). Jeder Sendung 
von BTM-Anforderungsscheinen liegt eine Folge-Anforderungskarte (Bestellkarte) bei. Der Arzt kreuzt auf 
dieser die gewünschte Stückzahl an, schickt die ausgefüllte und frankierte Folge-Anforderungskarte 
eigenhändig unterschrieben zurück ans 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
- Bundesopiumstelle -  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3  
53175 Bonn  
(Das BfArM beliefert keine Bestellkarten, die i.V. durch einen vom CA beauftragten Arzt unterschrieben 
wurden!) 
Es können nur richtig und vollständig ausgefüllte BTM-Anforderungsscheine beliefert werden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die nötigen Angaben 
zur korrekten 
Ausstellung der 
Anforderung können 
auch im SAP in der 
"Hausliste 
Zentralapotheke" 
gefunden werden. 

Durchwahl des verschreibenden Arztes 
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